
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1986/12/16 85/04/0084
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.12.1986

Index

37/02 Kreditwesen

50/05 Kammern der gewerblichen Wirtschaft

Norm

HKG 1946 §57b;

KWG 1979 §10 Abs1 Z6;

Rechtssatz

Im Hinblick auf die Unternehmungen des Geldwesens und Kreditwesens sind als "weitere Betriebsstätten" iSd vierten

Satzes des § 57 b Abs 2 HKG die "dauernd an einem bestimmten Standort betriebenen Zweigstellen" iSd § 10 Abs 1 Z 6

KWG BGBl 1979/63, zu verstehen.
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